
 

Unterrichtsvertrag Musikschule Harleshausen 
Im Krauthof 6B, 34128 Kassel  

 
Zwischen:  ____________________________  Name/Geb. des Kindes: ________________________   
 
E-Mail: ____________________________   Strasse / Ort: _______________________________  
 
Tel.: ____________________________   Mobil:  _______________________________ 
  
und der Lehrerin/des Lehrers 
 
Name: ______________________________ E-Mail: _____________________________________ 
 
Tel.: ______________________________ Mobil: _____________________________________ 
 
 
Der Lehrer /die Lehrerin übernimmt die sachgemäße Unterweisung der Schülerin / des Schülers im  
 
Fach: ____________________________________________________________ 
 
Der Unterricht wird wie an allgemein bildenden Schulen erteilt. Der Schüler / die Schülerin erhält 

wöchentlich O 30 min / O 45 min  Einzelunterricht / O Kleingruppenunterricht.  

An gesetzlichen Feiertagen und in den Schulferien fällt der Unterricht aus. 
 
Das Honorar wird in 12 Monatsraten zu je______________Euro beglichen. Die Monatsrate ist fällig 
an den ersten Unterrichtsstunden des Monats, bei Überweisungen bis zum 10. des Monats. 
Überweisungen auf folgendes Konto:  
 
BIC:  _______________________________________________________ 
 
IBAN:  _______________________________________________________ 
 
Die Kündigung kann beiderseits zum 30.12./30.4./ und 30.9. erfolgen. Sie muss spätestens bis zum 
15.11./ 15.3/15.8. vorliegen. Kürzere Kündigungen bedürfen des gegenseitigen Einvernehmens.  
Die ersten 4 Wochen werden als Probezeit betrachtet. In dieser Zeit kann das Unterrichtsverhältnis 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gelöst werden. Die Probezeit muss mitbezahlt werden. 
 
Bei Erkrankung des Lehrers/der Lehrerin oder des Schülers/der Schülerin kann das 
Unterrichtsverhältnis zum übernächsten Monatsletzten  nach Beginn der Erkrankung gelöst werden. 
Das Honorar ist in solchen Fällen noch vier weitere Woche zu zahlen. 
 
Auf Veranlassung des Lehrers/der Lehrerin ausfallende Stunden (ausgenommen Krankheit)  
werden nachgegeben. Von der Schülerin/ dem Schüler nicht wahrgenommene Stunden sind 
honorarpflichtig. Die Stunde kann nachgegeben werden, wenn eine ernsthafte Verhinderung vorlag 
und eine Benachrichtigung mindestens 24 Stunden vorher erfolgte. 
 
Gültig bei Einzelstundenberechnung: 
Die Einzelstunde wird mit mindestens 33% höher berechnet als die Jahresberechnung. 
Das Honorar für die Einzelstunde beträgt: ____________________Euro. 
 
Mit den vorstehenden Bestimmungen erkläre ich mich einverstanden und erkenne sie als für mich 
rechtsgültig an. 
 
_______________________________________________          _____________________ 
Unterschrift der Schülerin/des Schülers    Unterschrift der Lehrkraft 
oder des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin 
 
__________________________________Ort, Datum. 
 

 


